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Ergänzung:
Kindergarten-Bedarfsplan für den
Regierungsbezirk Oberpfalz für die

Jahre 2003/2004

Gemäß Art. 4 Abs. 1 des Bayerischen Kindergartengesetzes und § 1
Abs. 2 Nr. 1 der 1. Verordnung zur Durchführung des Bayerischen
Kindergartengesetzes legt die Regierung der Oberpfalz den Bedarfs-
plan für die Jahre 2003/2004 fest. Er wird in nachfolgender Fassung
für rechtsverbindlich erklärt.
Im Bedarfsplan wird unterschieden:
In Teil I werden die geplanten Baumaßnahmen für 2003/2004 im
Kindergartenbereich festgehalten.
In Teil II werden sämtliche Kindergärten und sonstige Einrichtun-
gen der Kinderbetreuung für Kinder im Vorschulalter erfasst, um
das Betreuungsangebot differenzierter und umfassender darzustel-
len.
Aufgrund des AMS vom 18. März 2003 Az: VI4/7360/37/03 wird
dieser Teil insbesondere aus Kostengründen nur noch im Internet
veröffentlicht. Er steht dort ab 1. Juni 2003 zur Verfügung.
Für anerkannte bedarfsnotwendige Kindergärten wird auch der Ein-
zugsbereich geregelt.
Der Bedarfsplan mit Teil I und Teil II ist über die Homepage der
Regierung der Oberpfalz: www.regierung.oberpfalz.bayern.de jeweils
aktualisiert einsehbar.
Die Einplanung eines Kindergartenprojektes für die Jahre 2003 und
2004 (Teil I) verpflichtet die betroffene Gemeinde/die betroffenen
Gemeinden, sich (anteilig) an den Baukosten im Rahmen der ge-
setzlichen Bestimmungen zu beteiligen. Zugleich wird diesen Ge-
meinden dem Grunde nach die Gewährung einer staatlichen Finanz-
hilfe in Aussicht gestellt. Über die Höhe dieser Finanzhilfe im Ein-
zelnen wird im Bewilligungsverfahren gemäß Art. 23 BayKiG i.V.m.
Art. 10 des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) entschieden.
Den Beteiligten am Aufstellungsverfahren, insbesondere den Ge-
meinden und Kindergartenträgern, geht der Bedarfsplan Teil I un-
aufgefordert zu. Er ist nachfolgend abgedruckt.

Regensburg, den 3. Juni 2003
Regierung der Oberpfalz

Dr. Wilhelm Weidinger
Regierungspräsident

Bedarfsplan 2003/2004, Teil I:
Geplante Einrichtungen
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Haushaltssatzung
des Zweckverbandes für die
Tierkörperbeseitigung in der

nördlichen Oberpfalz
für das Haushaltsjahr 2003

I.
Aufgrund des § 12 der Verbandssatzung in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14.12.1994 (RABl S. 123), geändert mit Satzung vom
06.12.1999 (RABl S. 78) und der Art. 40 ff. des Gesetzes über die
kommunale Zusammenarbeit i.V.m. Art. 63 ff. der Gemeindeord-
nung für den Freistaat Bayern hat die Verbandsversammlung des
Zweckverbandes für die Tierkörperbeseitigung in der nördlichen
Oberpfalz in ihrer öffentlichen Sitzung am 25. Juli 2003 folgende
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2003 beschlossen, die hiermit
gemäß Art. 65 Abs. 3 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bay-
ern bekannt gemacht wird:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2003
wird hiermit festgesetzt; er schließt
im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 1.513.732,00 �
und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 40.308,00 �
ab.

§ 2
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht
festgesetzt.

§ 4
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von
Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 50.000,00 �  festgesetzt.

§ 5
Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfes
(Tierkörperumlage), der auf die Mitglieder des Zweckverbandes um-
zulegen ist, wird für das Haushaltsjahr 2003 auf 206.822,00 � (Um-
lagesoll) festgesetzt.
Der nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) wird nach den Einwohner-
zahlen und den Zahlen der Viehzählung im räumlichen Wirkungs-
bereich der Verbandsmitglieder umgelegt (§ 11 Abs. 2 Satz 2 der
Verbandssatzung).
Die Umlagenberechnung ist dem Haushaltsplan als Anlage beige-
fügt.

§ 6
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2003 in Kraft.

II.
Die Regierung der Oberpfalz hat mit Schreiben vom 07. August 2003
Nr. 230-1512 NEW-Z 1-19 festgestellt, dass die Haushaltssatzung
keine genehmigungspflichtigen Bestandteile enthält.

III.
Der Haushaltsplan liegt vom Tage nach der Veröffentlichung der
Bekanntmachung eine Woche lang bei der Geschäftsstelle des Zweck-
verbandes in Neustadt a.d. Waldnaab, Fliederstraße 10, während der
allgemeinen Dienststunden öffentlich zur Einsichtnahme auf.

Neustadt a.d. Waldnaab, den 8. August 2003
Zweckverband für die Tierkörperbeseitigung
in der nördlichen Oberpfalz

Simon Wittmann
Verbandsvorsitzender

Haushaltssatzung
des Rettungszweckverbandes

Weiden i.d.OPf.
für das Haushaltsjahr 2003

I.
Aufgrund der §§ 14 ff. der Verbandssatzung vom 17. Dezember 1975
(RABl 1976 S.3) in der Fassung der Änderungssatzung vom 24. Juli
2001 (RABl S. 48), und der Art. 41 und 42 des Gesetzes über die
kommunale Zusammenarbeit i.V. m. Art. 63 ff. der Gemeindeord-
nung für den  Freistaat Bayern hat die Verbandsversammlung des
Rettungszweckverbandes Weiden i.d.OPf. in ihrer öffentlichen Sit-
zung am 22. Juli 2003 folgende Haushaltssatzung für das Haushalts-
jahr 2003 beschlossen, die hiermit gemäß Art. 65 Abs. 3 der Ge-
meindeordnung bekannt gemacht wird:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2003
wird hiermit festgesetzt; er schließt
im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 10.500,00 �
und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 1.000,00 �
ab.

§ 2
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
sind nicht vorgesehen.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht
festgesetzt.

§ 4
Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf zur Finanzie-
rung von Ausgaben im Verwaltungshaushalt (Umlagesoll) wird auf

9.500,00 �
festgesetzt und auf die Verbandsmitglieder umgelegt. Umlegungs-
schlüssel ist das Verhältnis der Einwohnerzahlen der Verbands-
mitglieder zum 30.06.2002.

§ 5
Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem
Haushaltsplan werden nicht beansprucht.

§ 6
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2003 in Kraft.

II.
Die  Regierung der Oberpfalz hat mit Schreiben vom 11. August
2003 Az.: 230-1512 WEN-Z 1-19 festgestellt, dass die Haushalts-
satzung keine genehmigungspflichtigen Bestandteile enthält.

III.
Der Haushaltsplan liegt vom Tage nach der Veröffentlichung der
Bekanntmachung eine Woche lang bei der Geschäftsstelle des
Rettungszweckverbandes in 92637 Weiden i.d.OPf., Neues Rathaus,
Dr.-Pfleger-Straße 15, während der allgemeinen Dienststunden zur
Einsichtnahme öffentlich auf.

Regensburg, den 12. August 2003
Rettungszweckverband Weiden i.d.OPf.

Hans Schröpf
Verbandsvorsitzender
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Nachruf
Verstorben ist Herr Bauoberrat

Markus Schinabeck
im Juli 2003 im Alter von 48 Jahren.

Herr Schinabeck war seit 01. Oktober 1986, zuletzt im Sach-
gebiet Städtebau der Regierung der Oberpfalz tätig.
Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.

Juli 2003

Dr. Wilhelm Weidinger Fries-Hanauer
Regierungspräsident Personalrat

Nachruf
Verstorben ist die ehemalige Regierungsangehörige, Frau

Maria Täumer
am 04. August 2003 im 87. Lebensjahr.

Frau Täumer war bei uns vom 01.05.1937 bis zu ihrem Ein-
tritt in den Ruhestand Ende Juli 1977, zuletzt als Mit-
arbeiterin im Sachgebiet 600 (Sozialwesen und Jugendhil-
fe) beschäftigt.
Wir werden  ihr stets ein ehrendes Andenken bewahren.

August 2003

Dr. Wilhelm Weidinger Fries-Hanauer
Regierungspräsident Personalrat
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